
70 

in der ErwlJgung, daß Wissenschaft und Thchnik an sich als 
neutral gelten, daß wissenschaftlich-technische Neuentwick
lungen sowohl zivile als anch militllrische Anwendungs
möglichkeiten haben können und daß wissenschaftlich
technische Fortschritte zugunsten ziviler Anwendungsmöglich
keiten aufrechterhalten und gefördert werden milssen, 

eingedenk. dessen, daß die Anwendung von WlSIlCDSCbaft 
und Technik ffIr Massenveraichbmgswaffen und konventionel
le Waffen nicht zu einer exzessiven und destabilisierenden 
Akkumulierung von Waffen f1Ihren darf, durch die quantitative 
Aufstockung oder qualitative Verbesserung von Waffen, die 
deu Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen, 

in der Erkenntnis, daß Fortschritte bei der Anwendung von 
WlSSCIISCbaft und Thchnik maßgeblich zur Durchfllhrung von 
RÜSbmgskontroll- und Abrüstengsübereinkünften beitragen, 
unter anderem anf dem Gebiet der Beseitigong von Waffen, 
der Rüstungskonversion und der Verifikation, 

sich dessen bewqfJt, daß internationale Transfers von 
friedlichen Zwecken dienenden spitzentechnologischen 
Produkten, Dienst\eistengen und Know-how ffIr die wirt
schaftliche und soziale Entwicklung der Staaten wichtig sind, 

daran erinnernd, daß die Normen und Richtlinien ffIr den 
Transfer von Spitzentechnologie mit militllrischen Anwen
dungsmöglichkeiten den legitimen Anforderungen im Hinblick 
auf die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit Rechnung tragen sollten, ohne dabei jedoch den 
Zugang zu spitzentechnologischen Produkten, Dienst\eisbm
gen und Know-how ffIr friedliche Zwecke zu verstellen, 

sich dessen bewußt, daß die Liefer- und Empfllngerstaaten 
ihre Zusammenarbeit anf diesem Gebiet verbessern sollten, 
indem sie sich entschlossen und gemeinsam dazu verpfIichten, 
zu verhindern, daß ausschließlich friedlichen Zwecken 
dienende 'Il:aosfers von Spitzentechnologie mit militllrischen 
Anwendungsmöglichkeiten nicht in nichtfriedliche Anwen
dungsmöglichkeiten umgelenkt werden, und daß diese 
Zusammenarbeit auf klar festlegten, ausgewogenen Rechten 
und Pflichten, geeigneten Maßna1unen zur Herstellung von 
Transparenz und zur Verifikation, anf Ausgewogenheit und 
Fairneß und auf vorhersehbaren Anreizen und Vorteilen 
beruhen sollte, 

I. erkllirt, daß wissenschaftlich-technische Errungen
schaften zugonsten der gesamten Menschheit genutzt werden 
sollten, um die bestandfähige wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung aller Staaten zu fIIrdern und die internationale 
Sicherheit zu gewährleisten, und daß die internationale 
Zusammenarbeit bei der Nutzung von WISI1Cnschaft und 
Technik durch den Transfer und Austausch von technischem 
Know-how ffIr friedliche Zwecke gefördert werden sollte; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengongen 
zu unternehmen, um WlSI1Cnschaft und Thchnik ffIr Abrü
stungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten Abrü
stengstechnologien zur Verfllgong zu stellen; 

3. empfiehlt den Mitgliedstaaten, völkerrechtsgemäße 
einzelstaatliche Maßnalunen zur Regulierung des Transfers 
von Spitzentechnologie mit militllrischen Anwendungs
möglichkeiten zu verabschieden und anzuwenden, um mög
lichst sicherzustellen, daß diese Thmsfers den Weltfrieden und 
die internationalen Sicherheit nicht untergraben und der 

Zugang zu friedlichen Zwecken dienenden spitzentechnologi
schen Produkten, Dienstleistungen und Know-how nicht 
verstelJt wird; 

4. bittetdie Mitgliffistaale1) mUJetriem, den multilaleralen 
Dialog auszuweiten, der auf die Entwicklung allgemein 
annehmbarer Nonnen oder Richtlinien zur Regelung des inter
nationalen Thmsfers von Spitzentechnologie mit militllrischen 
Anwendungamöglichkeiten abzielt; 

5. ermutigt die Vereinten Nationen, im Rahmen beste
hender Mandate die Anwendung von Wissenschaft und 
Thchnik ffIr friedliche Zwecke zu fIIrdern; 

6. beschließt, den Punkt "Die RoIJe von WlSI1Cnschaft 
und Technik im Knntext der internationalen Sicherheit, der 
Abrüstung und anderer damit Zllsammenhängender Gebiete" 
in die vorlilufige Thgesordnung ihrer filnfzigsten Thgung 
aufzunehmen. 

. 90. Plenarsitvmg 
15. Dezember 1994 

49/69. Änderung des Vertrages iIber das Verbot von 
Kernwaffenversuehen In der AtmosphlIre, Im 
Weltraum und unter Wasser 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/106 vom 15. De
zember 1989, 45/50 vom 4. Dezember 1990, 46/28 vom 
6. Dezember 1991,41/46 vom 9. Dezember 1992 und 48/69 
vom 16. Dezember 1993, 

mit dem erneuten Ausdruck Ihrer Obe/T,eugung, daß einem 
Vertrag über das umfassende Verbot von Keroversuchen im 
HinhIick auf die Einstellung des nuklearea WettrOstens und die 
Erreichung des Ziels der nuklearen Abrüsteng höchster 
Vorrang zukommt, 

unter Hinweis auf die zentrale Rolle der Vereinten Natio
nen auf dem Gebiet der nuIdearen Abrüsteng und insbesondere 
bei der Einste1Iung aller Keroversuchsexplosionen sowie auf 
die unermüdlichen Bemilhungen der nichtstaatlichen Organisa
tionen um die Herbeifilhrung eines Vertrages über das nmfas.. 
sende Verbot von Keroversuchen, 

Im Bewußtsein der weltweit zunehmenden Sorge um den 
Zustand der Umwelt und die negativen Umweltfolgen, welche 
Keroversuche gehabt haben und in Zukunft haben köunen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1910 (XVIII) vom 
TI. November 1963, in der sie den am 5. Auguat 1963 unter
zeichneten Vertrag über das Verbot von Kerowaffenversuchen 
in der Atmospbllre, im Weltraum und unter Wassert. mit 
Genugtuung zur Kenntnis genommen und gebiIligt hat und in 
der sie die Konferenz des Achtzehn-Nationen-Abrüstungs
ausschussesll ersucht hat, dringend ihre Verhandlungen fort-

10 V_ Natiomm, Trtat)I Serles, VoI. 480, Nr. 6964. 
11 Am 26. August 1969 beschlolI dlo iCoDferenz des AcIt1zebn-NatIonen
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zusetzen, um die in der Präambel des Vertrages genannten 
Ziele zu verwirklichen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß mehr als ein Drittel der 
Vertragsparteien die VerwabrregienmJll'll um die Einberufung 
einer Konferenz zur PrI1fung einer Anderung ersucht haben, 
durch die der Vertrag in einen Vertrag über ein umfASsendes 
Versuchsverbot umgewandelt würde, 

ferner unter Hinweis darauf, daß im Januar 1991 in New 
York eine Arbeitstagnng der Änderungskonferenz der Ver
tragsstaaten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen
versuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser 
abgehalten wurde, 

_ mit dem erneuten Ausdruck Ihrer Obel7.l!ugung, daß die 
Andenmgskonferenz die Erreichung der in dem Vertrag 
genannten Ziele erleichtern und somit den Vertrag stärken 
wird, 

mit Genugtuung über die von mehreren Kernwaffenstaaten 
verkündeten einseitigen Kernversuchs-Moratorien, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Abrüstungskon
ferenz, ihrem Ad-hoc-Ausschuß t1Ir das Verbot von Kernver
suchen ein Mandat zur Aushandluug eines umfassenden 
Versuchsverhots zu erteilen12

, 

unter Hinweis auf ihre Empfehluug, durch entsprechende 
Vorke_hrungen sicherzustellen, daß uuter der Scbirmherrschaft 
der Anderungskonferenz weiter intensive Anstrengungen 
entfaltet werden, bis ein Vertrag über das umfassende Verbot 
von Kernversuchen zustandegekommen ist, sowie ihre 
Aufforderung an alle Parteien, an der Änderungskonferenz 
teilzunehmen uud zu ihrem Erfolg beizutragen, 

sowie unter Hinweis auf den Beschluß der Änderungs
konferenz13

, wonach der Präsident der Konferenz in Anbe
tracht der Notwendigkeit weiterer Arbeiten zu bestimmten 
Aspekten eines Vertrages über ein umfassendes Versuchsver
bot, insbesondere was die Verifikation der Einhaltung uud 
mögliche Sanktionen im Falle der Nichteinhaltung betrifft, 
Konsultationen föhren soll mit dem Ziel, in diesen Fragen 
Fortschritte herbeizuflIhren, dnmit die Konferenz zu einem 
geeigneten Zeitpunkt ihre Arbeit wiederaufnehrnen kann, 

sowie mit Genugtuung darUber, daß der Präsident der 
Änderungskonferenz derzeit entsprechende Bemühungen 
unternimmt, 

ferner unter Hinweis auf die abschließende ErkUlrung des 
Präsidenten der Änderungskonferenz auf der am 10. August 
1993 abgehaltenen Sondertngung der Vertragsstaaten14, bei der 
breite Einigung erzielt wurde über 

a) die Fortsetzung der Arbeit der Änderungskonferenz 
und der Abrüstungskonferenz, in gegenseitiger Unterstlltzung 
und Ergänzung, zur HerbeifUhrung eines umfassenden Ver
suchsverbots; 

b) die Abhaltung einer weiteren Sondertagung Anfang 
1994 zur Überprüfung der weiteren Entwicklungen und zur 
Bewertung der Lage hinsichtlich eines umfassenden Versuchs-

12 _ O,OIzIellmt ProtokoII <kr Genertzlversmnm AclllundvlfnJgsUI 
Tagung. Beilage 27 (Al48I27), ZIffer 31 (Z!Il'or 2 .... _ Textes). 
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verbots sowie zur PrI1fung der möglichen Wiederaufnahme der 
Arbeit der Änderungskonferenz im späteren Verlauf des 
Jahres; 

c) die Fötderung der Universa1ität eines umfassenden 
Versuchsverbots dadurch, daß der Präsident der Änderungs
konferenz enge Verbinduugen ZU der Abrüstungskonferenz 
und den tlInf Kernwaffenstaaten wahrt; 

1. stellt mit Befrledlgung fest, daß die AbriIstmtgs
konferenz 1994 die multilateralen Verhandlungen über ein 
universales uud wirksam llbeiprilfbares umfassendes Verbot 
von Kernversuchen eingeleitet bat, das wirbam zur Verhiltung 
der Verbreitung von Kernwaffen uuter allen Aspekten sowie 
zum Prozeß der nuklearen AbrOstung und somit zur Fötdenmg 
des Weltfriedens und der internntionnlen Sicherheit beitragen 
wörde; 

2. nimmt Kenntnis von der Absicht des Präsidenten der 
Konferenz, nach entspIechenden Konsultationen und im Lichte 
der von der Abrüstungskonferenz durchgefilhrten Arbeit eine 
weitere Sondertagung der Vertragss\aaten des Vertrages llber 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphllre, im 
Weltraum uud uuter Wnsser einzuberufen, wie von der 
Generalversammlung in ihrer Resolution 48/69 vorgesehen, 
um die weiteren Entwicklungen zu i1berprIIfen und die Lage 
hinsichtlich eines umfassenden Versuchsverbots ZU bewerten 
und die mögliche Wiedenmfnabme der Arbeit der Änderungs
konferenz zu prüfen; 

3. empfiehlt, Vorkehrungen zu treffen, um die möglichsl 
vol1stlindige Beteiligung der nichtstaatlichen Organisationen 
an der Änderungskonferenz sicherzustellen; 

4. bringt erneut ihre Obel7.l!ugung:r.umA1lsdruck, daß die 
Kernwaffens!a!!lffll bis zum Abschluß eines Vertrages llber das 
umfassende Verbot von Kernversuchen auf dem Wege llber 
ein einvernehm1iches Moratorium oder einseitige Moratorien 
alle Kernversucbsel!.plosionen aussetzen sollten; 

5. beschließt, den Punkt • Änderung des Vertrages llber 
das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und uuter Wnsser" in die vor1liufige Thgesordnuug 
ihrer fünfzigsten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenarsitzung 
15. D_mber 1994 

4!1no. Vertrag iiber das nmfAS!l!!Jlde Verbot von Kern
versudlen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48170 vom 16. flezember 
1993, in der die gesamte internationale Gemeinschaft emmaIs 
den Beginn von multilateralen Verhandluugen llber einen 
Vertrag llber das umfassende Verbot von Kernversuchen 
unterstiltzt bat, 

erneut erkllJrend, daß ein umfassendes Verbot von Kern
versuchen eines der vorrangigsten Ziele der internntionalen 
Gemeinsehaft auf dem Gebiet der AhrUstung und Nichlver
hreitung ist, 

In der Obel7.l!ugung, daß der wirksamste Weg, eine 
EInstelluug der Kernversuche zu erreichen, der Ahschluß eines 
universalen und internntiona1 und wirksam verlflzierbaren 
Vertrages über das umfassende Verbot von Kernversuchen ist, 
der geeignet ist, alle Staaten zum Beitritt zu bewegen, und der 




